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A.

Taxordnung
für Verwaltungssachen bei den Oberbehörden und bei den

Unterbehörden in den Städten.

52r Ktr. Sxr. Pi.

1 Für das Mräsentat einer eingebenden Eihant . . — 11 —
2 „ eine Megistratur oder Prokokoll, für jede — 6—3RAbbaltung eines Terminsin Innungs- rcbieede, Wege-

Lau- Kuchlichen-Schul= und andern Verwaltugeihenmit Einschluß des Protofolls · 1——-·
bis 3—--

1 bin Dekret, welches in. Form bleßer Signatur ergehet . — 3—
5 ine Nesolution auf erfolgte Anbringen . bis 3—10
6ein Refkript, wenn dasselbe nur eine Berlchtserforderung,

Altenrcksendung vder sonstige einsache Mittheilung oderEroijnung enthalt . — 5—

7 Wenn es eine Enlscheidung in aisgebreheuei Dif-
serenzen oder Irrungen enthält . —10-.

bi 6 1— —

86 .„esolutionen oder Dekrete in dergleichen Angeegerbeten — s5 —
bis — 1n—

 -eeinrn Bericht . . · —6—

115—
10scm-chrulscnan anderm Iwncmltsh annaubrartige 4%

horden . . — H—

bis — 20—
11 fine schriftliche Ladung . · -—6—

isi sie an mehrere gerichtet, von jeder Person noch . 1 —
12 . Publikerionen, von jeder Person, der sie zu machen ist. — 7—

13 ein Anneziun, Batent über auoschliehende Haudelsbe-fu . —-
g bio 200 —

11/, Konzesseonen zu einem Handel oder Gewerbe r 4 — —is —-


